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Vorlage Nr. 101.18.1331 
 
 
Einführung einer Satzung über die Durchführung von 
Einwohnerbefragungen und einer Bürgerbefragungs-App 
 
 
Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Die Stadt Kassel führt analog der Stadt Tübingen (BW) eine „Satzung über die 
Durchführung von Einwohnerbefragungen“ sowie eine „Bürgerbefragungs-
App“ ein, in welcher sich Bürger mittels einer unverbindlichen Abstimmung zu 
kommunalpolitischen Themen äußern können. Hierbei sollen alle Aspekte der 
Tübinger „Bürger-App“ bzw. der „Satzung über die Durchführung von 
Einwohnerbefragungen“ (Möglichkeit der Abstimmung per Briefwahl, via 
Tablet im Rathaus, Internet etc.) berücksichtigt werden. 

 
 
Begründung: 
 
Bürgerbeteiligung und politische Willensbildung bilden das Rückgrat einer 
Demokratie. Mittels der Einführung einer "Satzung über die Durchführung von 
Einwohnerbefragungen" und einer "Bürgerbefragungs-App" wird die Möglichkeit 
geschaffen vorab ein Stimmungsbild über kommunalpolitische Themen und 
Projekte direkt bei den Bürgern einzuholen. Über dieses Stimmungsbild wissend 
könnten auch die gewählten Volksvertreter differenzierter bei ihren 
Entscheidungen auf die Belange der Kasseler Stadtbevölkerung eingehen. 
 
Zitat von der Webseite der Stadt Tübingen:  
 
"Mit der Bürger-App können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner Tübingens 
ab 16 Jahren an der politischen Willensbildung zu ausgewählten Themen 
beteiligen. Die Bürger-App ermöglicht es dem Gemeinderat, vor einer 
Entscheidung die Einwohnerinnen und Einwohner nach ihrer Meinung zu fragen. 
 
 
Die Entscheidung trifft zwar der Gemeinderat, das Ergebnis der Befragung gibt 
dem Gemeinderat aber die wichtige Information, ob er auch im Sinne der 
Tübingerinnen und Tübinger handelt. Tut er dies nicht, muss er einen 
abweichenden Beschluss gut begründen." 
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Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Michael Werl 
 
gez. Michael Werl 
Fraktionsvorsitzender 
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